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01.05.2012 - Der Europäische Stabilitätsmechanismus

Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) genießt sehr weitreichende
Immunitätsrechte, die ihn vor dem Zugriff der Gerichte oder einer Rechenschaftspflicht
vor einem nationalen Parlament weitgehend entheben. Sein Gouverneursrat setzt sich
aus den Finanzministern der ESM-Mitgliedsländer zusammen, sein Direktorium aus den
Finanz-Staatssekretären.

Im Gesetzentwurf des ESM-Vertrags (2.2.2012) heißt es:

Art.32:
(3) "Der ESM, sein Eigentum, seine Mittelausstattung und seine Vermögenswerte
genießen unabhängig davon, wo und in wessen Besitz sie sich befinden, Immunität von
gerichtlichen Verfahren jeder Art.
(4) "Das Eigentum, die Mittelausstattung und die Vermögenswerte des ESM genießen
unabhängig davon, wo und in wessen Besitz sie sich befinden, Immunität von
Durchsuchung, Beschlagnahme, Einziehung, Enteignung und jeder sonstigen Form des
Zugriffs durch vollziehende, gerichtliche, administrative oder gesetzgeberische
Maßnahmen..
(5) "Die Archive des ESM und sämtliche Unterlagen, die sich im Eigentum oder im Besitz
des ESM befinden, sind unverletzlich.
(6) "Die Geschäftsräume des ESM sind unverletzlich.
(8) "... Das gesamte Eigentum, die gesamte Mittelausstattung und alle Vermögenswerte
des ESM von Beschränkungen, Verwaltungsvorschriften, Kontrollen und Moratorien jeder
Art befreit.
(9) "Der ESM ist von jeglicher Zulassungs- oder Lizenzierungspflicht, die nach dem Recht
eines ESM-Mitglieds für Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsunternehmen oder sonstige
der Zulassungs- oder Lizenzierungspflicht sowie der Regulierung unterliegende
Unternehmen gilt, befreit."

Art. 35:
"Im Interesse des ESM genießen der Vorsitzende des Gouverneursrats, die Mitglieder
des Gouverneursrats, die stellvertretenden Mitglieder des Gouverneursrats, die Mitglieder
des Direktoriums, die stellvertretenden Mitglieder des Direktoriums sowie der
Geschäftsführende Direktor und die anderen Bediensteten des ESM Immunität von der
Gerichtsbarkeit hinsichtlich ihrer in amtlicher Eigenschaft vorgenommenen Handlungen
und Unverletzlichkeit hinsichtlich ihrer amtlichen Schriftstücke und Unterlagen."
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Quelle: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_1270/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Euro
pa/Der__Euro/Stabilitaet/Stabilisierung-des-Euro/20120202-ESM-Vertrag,templateId=raw
,property=publicationFile.pdf
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